
Übersicht der Nachweistage über durchgeführte Selbsttest an unserer Schule ab dem 15.11.2021 
 
Erhöhung der Testfrequenz ab Montag, den 15.November 2021 
Durch die Erhöhung der Testfrequenz soll noch besser als bisher gewährleistet  
werden, dass Infektionen frühzeitig erkannt werden. 
Dementsprechend sind für Schülerlinnen und für das Schulpersonal ab  
Montag, den 15. November 2021, der Zutritt zur Schule und die Teilnahme  
am Präsenzunterricht nur zulässig, wenn sie an drei nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro 
Woche (Montag, Mittwoch und Freitag) einen auf sie ausgestellten Testnachweis vorlegen. 
Vollständig geimpfte oder genesene Personen sind den Getesteten gleichgestellt.  
 
 

Woche Testtage 
Ab Montag, den 15.11.2021 Montag Mittwoch und Freitag 

Vorlage der Testbescheinigungen  
 

Vorlage der Testbescheinigung  
 
Die Lerngruppen werden vom verantwortlichen Fachlehrer an diesen Tagen am Eingang 
abgeholt. 
Die Schüler betreten dabei das Schulhaus nicht! 
Vor Einlass kontrolliert der Lehrer anhand der Kursliste das Vorhandensein der Bestätigung 
und gibt sie dem Schüler wieder zurück. 
 

Wenn Schülerinnen und Schüler oder Erziehungsberechtigte weder die Testung zu Hause 
vornehmen oder der Testdurchführung in der Schule zustimmen noch einen Genesenen-
Nachweis oder Impfnachweis vorlegen, dürfen die Schülerinnen und Schüler die Schule 
nicht betreten und eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist nicht möglich.  
Dann gilt: 

• Die Schülerinnen und Schüler verbringen die Lernzeit zu Hause und werden von der 
Schule mit Lernaufgaben versorgt. 

 

Bitte beachten: 
Da die Schüler das Schulhaus nicht betreten, besteht keine Aufsichtspflicht durch die 
Schule.  

 


